
Erich Kästner Schule Rhauderfehn 
- Hauptschule - 

im Netzwerk der 
 

 
 
 
 
Schulordnung  
 
Wir alle verbringen einen großen Teil des Tages in der Schule. Das Zusammenleben vieler 
Menschen auf engem Raum bringt Probleme mit sich, die wir nur gemeinsam lösen können. 
Dazu gehört vor allem die Bereitschaft, miteinander zu sprechen, den anderen als Partner zu 
achten und sich tolerant zu verhalten. Einige Regeln müssen in der Schule und bei Schulver-
anstaltungen von allen eingehalten werden: 
 

1. Lehrkräfte und Schüler erscheinen pünktlich zum Unterricht. 
2. Handys und andere Unterhaltungselektronik bleiben am Schulvormittag ausgeschaltet 

in der Tasche. Es ist grundsätzlich untersagt, Fotos und Filmaufnahmen mittels Han-
dy, Kamera etc. auf dem Schulgelände und in der Schule anzufertigen und diese zu 
veröffentlichen (z.B. im Internet). Dieses dient dem Schutz der Persönlichkeitsrechte 
aller Schülerinnen und Schüler sowie der an der Schule tätigen Personen. 

3. Es ist verboten, gefährliche Gegenstände z.B. Messer, Schusswaffen, Feuerzeuge, La-
serpointer und Feuerwerkskörper mitzubringen (s. Waffenerlass), um andere Personen 
nicht zu gefährden. Schneeballwerfen ist wegen der Verletzungsgefahr untersagt. 

4. Sachbeschädigungen müssen sofort gemeldet werden. Sollten sie mutwillig herbeige-
führt worden sein, muss der entstandene Schaden ersetzt werden. 

5. Nach jedem Unterricht sorgen wir dafür, dass der Unterrichtsraum sauber und ordent-
lich ist. 

6. Die Toiletten sind sauber zu halten. Sie sind keine Aufenthaltsräume. 
7. In den großen Pausen verlassen die Schüler die Klassen und die Flure. Zum Aufenthalt 

stehen unsere Schulhöfe und die Mensa zur Verfügung. Bei Regen können sich die 
Schüler in den dafür vorgesehenen Fluren aufhalten. Wegen der erhöhten Unfallgefahr 
darf nicht getobt werden. Der Aufenthalt in den Schuleingangsbereichen und im Fahr-
rad- und Rollerstandbereich ist vor Beginn des Unterrichts und in den Pausen verbo-
ten. Auf unserem Schulgelände beachten wir die weißen Begrenzungsmarkierungen. 

8. Der Schulhof ist zum Erholen und zum Spielen für alle Schüler da, für die Klassen 5-7  
auch der Spielplatz. Jeder sollte Rücksicht auf die Spiele und Beschäftigungen anderer 
nehmen. Probleme in den Pausen regelt die Aufsicht. 

9. Zu Beginn der großen Pausen darf die Mensa nur auf direktem Wege aufgesucht wer-
den.  

10. Der Verwaltungstrakt darf nur jeweils von max. 2 Schülern einer Klasse in den 5-
Minuten-Pausen betreten werden. 

11. Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sind in der Schule und auf dem 
Schulgelände grundsätzlich untersagt. 

12. Der Bustransport bildet eine besondere Gefahrenquelle, daher ist der Aufsicht und den 
Anweisungen der Busfahrer unbedingt Folge zu leisten. Sie sind für die Sicherheit im 
Bus verantwortlich und können einzelne Schüler vom Transport ausschließen. 

 
 
Verstößt ein Schüler gegen eine Regel der Schulordnung, so ist von diesem Schüler die Be-
deutung der Regel ausführlich (100Wörter) zu begründen. 


